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(§4)  Brennunterlage  zum  Brennen  von  Dachziegeln. 
(57)  Eine  Brennunterlage  (10)  zum  Brennen  von  Dachziegeln, 
die  einen  Boden  (12)  sowie  zwei  Seitenwände  (14,  16)  aufweist. 
Der  Boden  (12)  bildet  eine  Auflagefläche  (18)  für  die  zu 
brennenden  Dachziegel.  Um  zu  vermeiden,  daß  die  Dachziegel 
beim  Brennen  durch  die  unvermeidlichen  Erschütterungen 
od.dgl.  unkontrolliert  durcheinanderfallen  und  nicht  mehr  an 
den  genau  definierten  Stapelpunkten  aneinander  anliegen,  wird 
ror^eschlagen.  daß  die  Auflagefläche  (18)  des  Bodens  (12)  der 
Brennunterlage  (10)  in  einem  Neigungswinkel  zwischen  den 
oeiden  Seitenwänden  (14,  16)  angeordnet  ist,  so  daß  bei 
bestimmungsgemässer  Lage  der  Brennunterlagen  (10)  wäh- 
-end  des  Brennens  die  Auflagefläche  (18)  zur  Horizontalen 
äntsprechend  geneigt  ist. 
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Beschreibung 

Brer\nunterlage  zum  Brei 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Brenr.-jnterlage  zum 
Brennen  von  Dachziegeln,  mit  den  Merkmalen 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Schutzansoruches  1  .  5 

Bei  den  bekannten  U-förmigen  Brennunterlagen 
(U-Kassetten)  zum  Brennen  von  Dachziegeln  stehen 
die  beiden  Seitenwände  senkrecht  nach  oben  und 
der  Boden  nimmt  eine  waagrechte  Lage  ein.  Die  in 
der  Brennunterlage  gestapelten  Ziegel  nehmen  10 
zunächst  ebenfalls  eine  waagrechte  Lage  ein,  die 
jedoch  infolge  der  Handhabung  der  Brennunterla- 
gen  sowie  durch  Veränderungen  beim  Brennen, 
insbesondere  aufgrund  von  Schwindungen  des 
Brenngutes  Undefiniert  wird.  Das  hat  zur  Folge,  daß  15 
die  Ziegel  nicht  mehr  an  den  genau  definierten 
Stapelpunkten  anliegen,  sondern  teils  in  die  eine, 
teils  in  die  andere  Richtung  fallen.  Dadurch  ergeben 
sich  punktförmige  Auflagen  an  Stellen,  die  hierfür 
nicht  vorgesehen  sind.  Werden  die  Dachziegel,  was  20 
üblicherweise  der  Fall  ist,  bis  nahe  an  den  Erwei- 
chungspunkt  im  Brennofen  gebrannt,  dann  tritt  eine 
Verkrümmung  oder  ein  Verzug  der  Dachziegel  auf, 
weil  die  erwähnten  Stapelpunkte  den  Dachziegeln 
keinen  Halt  mehr  geben  können.  Die  Verkrümmun-  25 
gen  können  ein  Ausmaß  erreichen,  daß  solche 
Dachziegel  unbrauchbar  sind,  und  auch  bestimmte 
Dachziegelformen  sind  aufgrund  ihrer  Lageeigen- 
schaften  besonders  anfällig  dafür,  so  daß  häufig 
hohe  Ausschußquoten  zu  verzeichnen  sind.  30 

Deshalb  liegt  der  vorliegenden  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Brennunterlage  der  ein- 
gangs  genannten  Art  zu  schaffen,  mit  welcher 
Verkrümmungen  der  Dachziegel  während  des  Bran- 
des  großenteils  vermieden  werden,  so  daß  die  35 
Ausschußquote  erheblich  reduziert  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Auflagefläche  des  Bodens  zwischen 
den  beiden  Seitenwänden  in  einem  Neigungswinkel 
angeordnet  ist.  Durch  eine  derartige  Ausbildung  der  40 
Brennunterlage  nehmen  die  zu  brennenden  Dach- 
ziegel  jederzeit  auf  der  Brennunterlage  eine  stabile, 
schräge  Position  ein,  so  daß  einerseits  die  Handha- 
bung  der  Brennunterlage  mit  den  auf  die  Brennun- 
terlage  aufgeladenen  Dachziegel-Rohlingen  unpro-  45 
blematischer,  d.h.  stoßunempfindlicher  ist,  und  da*ß 
die  Dachziegel  auch  während  des  Brandes  und  bei 
der  durch  den  Brand  bedingten  Schwindung  jeder- 
zeit  eine  stabile,  schräge  Position  einnehmen,  so 
daß  die  durch  die  Brennschwindung  möglichen  50 
Verkrümmungen  der  Dachziegel  größtenteils  ver- 
mieden  werden.  Mit  der  erfindungsgemäßen  Brenn- 
unteriage  kann  der  Fertigungsausschuß  bei  der 
Herstellung  von  Dachziegeln  in  vorteilhafter  Weise 
auf  ein  Minimum  reduziert  werden.  55 

Bei  einer  Ausführungsform  der  erfindungsgemä- 
ßen  Brennunterlage  ist  die  zwischen  den  beiden 
Seitenwänden  schräg  angeordnete  Auflagefläche 
des  Bodens  ebenflächig  ausgebildet.  Bei  einer 
anderen  Ausbildung  der  erfindungsgemäßen  Brenn-  60 
unterläge  ist  die  Auflagefläche  des  Bodens  durch 
Rippen  gebildet,  die  an  der  Oberseite  des  Bodens 
angeformt  sind.  Dabei  kann  der  Boden  selbst 
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horizontal  ausgebildet  sein.  Sowohl  bei  der  zuerst 
genannten  als  auch  bei  der  zuletzt  genannten 
Ausbildung  der  erfindungsgemäßen  Brennunterlage 
verläuft  die  Auflagefläche  zwischen  den  beiden 
Seitenwänden  schräg,  so  daß  die  zu  brennenden 
Dachziegel  jederzeit  an  der  einen  Seitenwand  anlie- 
gen,  die  mit  der  Auflagefläche  des  Bodens  einen 
Winkel  unter  90°  einschließt. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Brennunterlage  kön- 
nen  die  Seitenwände  ebenflächig  oder  ebenfalls  mit 
Rippen  ausgebildet  sein.  Selbstverständlich  ist  es 
dabei  möglich,  einen  ebenflächigen  Boden  mit 
ebenflächigen  Seitenwänden  oder  mit  Seitenwänden 
zu  kombinieren,  die  Rippen  aufweisen.  Desgleichen 
ist  es  möglich,  den  Boden  der  Brennunterlage  mit 
Rippen  auszubilden  und  einen  derartig  ausgebilde- 
ten  Boden  mit  ebenflächigen  Seitenwänden  oder  mit 
Rippen  aufweisenden  Seitenwänden  zu  kombinie- 
ren. 

Der  Boden  und/oder  die  Seitenwände  können  zur  " 
Gewichtsreduktion  der  erfindungsgemäßen  Brenn- 
unterlage  Aussparungen  aufweisen. 

Es  hat  sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  daß  der 
Boden  und  die  Seitenwände  eine  mindestens  annä- 
hernd  gleiche  Wanddicke  aufweisen,  und  daß  der 
Boden  auf  der  Unterseite  im  Bereich  der  Seiten- 
wand,  die  mit  dem  Boden  einen  stumpfen  Winkel 
einschließt,  einen  mit  dieser  Seitenwand  fluchtenden 
Ansatz  aufweist.  Durch  eine  derartige  Ausbildung 
ergibt  sich  eine  einfache  Herstellbarkeit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Brennunterlage.  Der  auf  der  Unter- 
seite  vorgesehene  Ansatz  kann  sich  dabei  über  die 
gesamte  Länge  der  ein  U-förmiges  Profil  aufweisen- 
den  Brennunterlage  erstrecken. 

Durch  die  schräge  Lage  der  zu  brennenden 
Dachziegel  auf  der  Auflagefläche  der  erfindungsge- 
mäßen  Brennunterlage  wird  außer  den  oben  be- 
schriebenen  Vorteilen  der  problemlosen  Handha- 
bung  der  beladenen  Brennunterlage  der  weitere 
Vorteil  erzielt,  daß  die  Feuerführung,  d.h.  das 
Temperaturprofil  im  Brennofen  nicht  so  kritisch  ist, 
wie  bei  bekannten  Brennunterlagen  mit  einer  waage- 
rechten  Auflagefläche,  um  Verkrümmungen  des 
Brenngutes  insbesondere  in  Form  von  Dachziegeln 
zu  vermeiden. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile  erge- 
ben  sich  aus.der  nachfolgenden  Beschreibung  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 
les  einer  erfindungsgemäßen  Brennunterlage.  In  der 
Zeichnung  ist  eine  Frontansicht  einer  erfindungsge- 
mäßen  Brennunterlage  dargestellt.  Die  Brennunter- 
lage  10,  die  insbesondere  zum  Brennen  von  Dach- 
ziegeln  vorgesehen  ist,  weist  einen  Boden  12  und 
zwei  Seitenwände  14  und  16  auf,  die  den  Boden  12 
auf  entgegengesetzten  Seiten  begrenzen.  Die  Sei- 
tenwände  14  und  16  stehen  vom  Boden  12  in  die 
gleiche  Richtung  weg  und  sind  nach  oben  konisch 
verjüngt  ausgebildet.  Der  Boden  12  weist  eine 
Auflagefläche  18  auf,  die  im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Brennunterlage  ebenflächig  aus- 
gebildet  ist.  Die  Auflagefläche  18  des  Bodens  12  ist 
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zwischen  den  beiden  Seitenwänden  14  und  16  in 
einem  Neigungswinkel  angeordnet,  der  durch  die 
Bezugsziffer  20  bezeichnet  ist.  Durch  die  gegen  die 
Horizontale  geneigte  Auflagefläche  18  liegen  die  in 
die  Brennunterlage  10  eingeladenen,  in  der  Zeich-  5 
nung  nicht  dargestellten  Dachziegel  jederzeit  am 
Schenkel  16  an,  so  daß  eine  sichere  Positionierung 
der  zu  brennenden  Dachziegel  gewährleistet  ist.  Der 
Boden  1  2  und  die  Seitenwände  1  4  und  1  6  weisen  aus 
Gründen  einer  problemlosen  Herstellung  der  Brenn-  10 
unterläge  10  eine  mindestens  annähernd  gleiche 
Wanddicke  auf.  Der  Boden  12  weist  auf  der 
Unterseite  22  im  Bereich  der  Seitenwand  14,  die  mit 
dem  Boden  einen  stumpfen  Winkel  24  einschließt, 
einen  Ansatz  26  auf.  Der  Ansatz  26  fluchtet  mit  der  15 
Seitenwand  14  und  erstreckt  sich  über  die  gesamte 
Länge  der  ein  U-förmiges  Profil  aufweisenden 
Brennunterlage  10. 

Patentansprüche 

20 

1.  Brennunterlage  (10)  zum  Brennen  von 
Dachziegeln,  mit  einem  eine  Auflagefläche  (18)  25 
aufweisenden  Boden  (12)  und  mit  zwei  Seiten- 
wänden  (14,  16),  die  den  Boden  (12)  auf 
entgegengesetzten  Seiten  begrenzen  und  die 
vom  Boden  (12)  in  die  gleiche  Richtung  wegste- 
hen,  30 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Auflagefläche  (18)  des  Bodens  (12) 
zwischen  den  beiden  Seitenwänden  (14,  16)  in 
einem  Neigungswinkel  angeordnet  ist. 

2.  Brennunterlage  nach  Anspruch  1  ,  35 
dadurch  gekennzeichnet 
daß  die  Auflagefläche  (18)  des  Bodens  (12) 
ebenflächig  ausgebildet  ist. 

3.  Brennunterlage  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  40 
daß  die  Auflagefläche  (18)  des  Bodens  (12) 
durch  Rippen  gebildet  ist,  die  an  der  Oberseite 
des  Bodens  (12)  angeformt  sind. 

4.  Brennunterlage  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  45 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenwände  (14,  16)  Rippen  aufweisen. 

5.  Brennunterlage  nach  einem  der*  Ansprü- 
che  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  50 
daß  der  Boden  (12)  und/oder  die  Seitenwände 
(14,  16)  zur  Gewichtsreduktion  Aussparungen 
aufweist. 

6.  Brennunterlage  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  55 
daß  der  Boden  (12)  und  die  Seitenwände  (14, 
16)  eine  mindestens  annähernd  gleiche  Wand- 
dicke  aufweisen,  und  daß  der  Boden  (12)  auf 
der  Unterseite  (22)  im  Bereich  der  Seitenwand 
(14),  die  mit  dem  Boden  (12)  einen  stumpfen  60 
Winkel  (24)  einschließt,  einen  mit  dieser  Seiten- 
wand  (14)  fluchtenden  Ansatz  (26)  aufweist. 
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